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 Aus der Branche

In fast allen Bundesländern besteht die 
Pflicht zur Ausstattung von Wohnräumen mit 
Rauchmeldern. Um die Betriebsbereitschaft 
der Geräte sicherzustellen, sind jährliche Prü-
fungen vorgeschrieben. Darüber, wie diese 
Prüfung durchzuführen ist, gibt es Diskussio-
nen. Dabei ist die maßgebliche Verordnung 
eindeutig. Vor mehr als zehn Jahren begannen 
die ersten Bundesländer, die lebensrettenden 
Geräte für Mietwohnungen verpflichtend vor-
zuschreiben. Mittlerweile existiert in fast 
jedem Bundesland eine Rauchmelderpflicht. 
Zunächst war die Angelegenheit klar: „Prü-
fung“ bedeutete eine physische Inspektion 
jedes Rauchmelders vor Ort. Diese erforderte 
naturgemäß aufwendige Terminkoordination 
im Vorfeld für den Prüfenden sowie Anwesen-
heitspflicht für den Wohnungsnutzer zum 
Prüftermin. Die Logistik rund um die jährli-
chen Prüfungen ist komplex. Daher überneh-
men häufig Messdienstleister diesen Service,  
wie etwa BRUNATA-METRONA.

DIN-Novelle macht den Weg frei
Die Novelle der Richtlinie DIN 14676 im Sep-
tember 2012 eröffnete „die grundsätzliche 
Möglichkeit, auch andere gleichwertige Maß-
nahmen für die Inspektion einschließlich der 
Funktionsprüfung von Rauchmeldern anzu-
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Fortschritt oder Sicherheitsrisiko?

wenden.“ Ausdrückliches Ziel dieser Neurege-
lung war es, „Innovation und neue Technolo-
gien nicht zu behindern.“ Die DIN 14676 
schreibt eine Überprüfung der Rauchmelder 
im Jahresrhythmus vor und beschreibt, was 
geprüft werden muss. Es werden jedoch keine 
Vorgaben an das Wie gemacht. 
Seit Verabschiedung der DIN-Novelle kann 
eine Ferninspektion die Prüfung vor Ort also 
ersetzen. Der Weg war frei für eine neue 
Generation von Rauchmeldern. 
Diese neuen Geräte verfügen über zusätzliche 
Funktionen. Mittels der Abdecküberwachung 
erkennt das Gerät, ob die Raucheindringöff-
nungen frei sind. Funktionsrelevante Beschä-
digungen werden durch regelmäßige Selbst-
tests entdeckt und gemeldet. Die Lageprü-
fung stellt fest, ob sich das Gerät noch an der 
Decke befindet oder ob es demontiert wurde. 
Die Umgebungsprüfung stellt sicher, dass 
sich keine Hindernisse in der Nähe befinden, 
die das Eindringen von Brandrauch in den 
Rauchmelder behindern würden. Und die 
Funktionalität des akustischen Signalgebers 
wird durch die Alarmprüfung sichergestellt.
Lage- und Umgebungsprüfung sind Ausstat-
tungsmerkmale, über die konventionelle 
Rauchmelder in der Regel nicht verfügen. Da 
diese Funktionen bei den fernprüfbaren 
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Konventioneller Rauchmel-

der GENIUS H (links) und 

fernprüfbarer Rauchmelder

Innerhalb eines Jahrzehnts hat KONE die 
Anzahl der weltweit gewarteten Aufzüge ver-
doppelt. Lag der Servicebestand des Unter-
nehmens 2002 noch bei rund 500.000 Anla-
gen, stieg die Zahl bis zum Jahresanfang 2015 
auf über eine Million an. Dabei stammt etwa 
die Hälfte aller gewarteten Aufzüge von 
Fremdherstellern.
„Über eine Million Aufzüge im weltweiten 
Wartungsbestand sind ein toller Erfolg, auf 
den wir sehr stolz sind“, sagt Axel Berkling, 
Vorstand der Geschäftsführung KONE 
Deutschland. „Dieser Erfolg ist ein wichtiger 
Meilenstein unserer Firmengeschichte, der uns 
bekräftigt, auch künftig auf innovative War-
tungsprozesse zu setzen“, so Berkling weiter.

Zahl der betreuten Anlagen in einem Jahrzehnt verdoppelt

KONE wartet weltweit mehr als eine Million Aufzüge

Der Großteil der von KONE gewarteten Anla-
gen befindet sich in Europa und dem Nahen 
Osten. Insbesondere in Deutschland ist das 
Unternehmen im Servicegeschäft für Aufzüge 
stark vertreten. Die ausschlaggebenden Grün-
de hierfür sind die vom TÜV Rheinland zerti-
fizierte, modulbasierte Wartungsmethode 
MBM 2 (Modular Based Maintenance), die 
allen Anforderungen der DIN EN 13015 zur 
Instandhaltung von Aufzügen entspricht, 
sowie stets aktuell geschulte Servicetechniker. 
Da KONE Aufzüge sämtlicher Hersteller war-
tet, müssen die Techniker sowohl die eigenen 
Produkte als auch die der Wettbewerber 
beherrschen. „Unsere Servicetechniker verbrin-
gen rund eine Woche pro Jahr in unserer Aca-

demy, unserem Schulungszentrum in Han-
nover, um ihr Wissen über die unterschied-
lichen Technologien zu vertiefen und auf 
dem neuesten Stand zu halten“, erklärt 
Nicole Köster, Leiterin Marketing und Kom-
munikation.
Die Wartungsmethode MBM 2 des Unter-
nehmens ermöglicht zudem eine vorbeu-
gende Instandhaltung: Bemerken die Ser-
vicetechniker  bei der Wartung, dass ein-
zelne Bauteile ihre Verschleißgrenze 
erreicht haben, können sie diese rechtzei-
tig auswechseln, bevor es zum Stillstand 
der Anlage kommt. Standard-Ersatzteile 
wie Türrollen können in der Regel sofort 
getauscht werden. 

Modellen das ganze Jahr über aktiv sind sor-
gen sie für erhöhte Sicherheit. Ein weiteres 
Plus an Sicherheit entsteht dadurch, dass 
fernprüfbare Geräte tatsächlich nahezu alle 
geprüft werden können. Wird die jährliche 
Kontrolle in Form einer Prüfung vor Ort voll-
zogen, so passiert es in bis zu 5 % der Fälle, 
dass kein Zutritt zur Wohnung möglich ist.

Herausforderung Nutzungsänderung
Das hat natürlich einen gewissen Preis. Für 
konventionelle Rauchmelder spricht also, 
dass sie in der Anschaffung etwas günstiger 
sind. Kritiker der Fernprüfung verweisen 
gerne darauf, dass bauliche Änderungen und 
Nutzungsänderungen nur vor Ort festgestellt 
werden könnten. Abhilfe schafft hier eine 
optimale Ausstattung aller Räume mit Rauch-
meldern von Anfang an (mit Ausnahme von 
Küche und Bad/WC). Der Gebäudeeigentü-
mer hat also die Wahl zwischen Geräten mit 
oder ohne Fernprüfung. Wichtig ist in erster 
Linie, dass er auf qualitativ hochwertige Gerä-
te (Q-Label) und professionelle Beratung, 
Montage, Wartung sowie rechtssichere Doku-
mentation achtet. Mit mehr als einer Million 
installierter Geräte unterschiedlicher Herstel-
ler sind fernprüfbare Rauchmelder längst 
keine Zukunftstechnologie mehr.
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